
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/9/15 9Os207/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1959

Norm

Aufhebungs - und EinstellungsG §4 Abs2

TilgG 1951 §8 Abs3

Rechtssatz

Zuständigkeit zur Beschlußfassung, wenn das Urteilsgericht außerhalb des österreichischen Staatsgebietes liegt.

Entscheidungstexte

9 Os 207/59

Entscheidungstext OGH 15.09.1959 9 Os 207/59
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